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Betrifft: Entwurf eines Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 

geändert wird 

GZ 601.999/32-V/5/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit do Note vom 05. August 1993 übermittelten Entwurf 

einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz beehrt sich der 

Österreichische Rechtsanwaltskammertag Stellung zu nehmen wie 

folgt: 

Wie bereits in der zur beabsichtigten Meldegesetz-Novelle abge

gebenen Stellungnahme dargelegt, wird der Begriff "Hauptwohn

sitz" abgelehnt. 

Nach Auffassung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 

ergibt sich aus dem Begriff des "Hauptwohnsitzes" der sich so 

in anderen Rechtsordnungen nicht findet, ein zusätzliches Ele

ment der Rechtsunsicherheit. Nach Auffassung des Österreichi

schen Rechtsanwaltskammertages hätte mit dem bisher verwendeten 

Begriff des "Wohnsitzes", der auch international üblich ist und 

auch in zwischenstaatlichen Vereinbarungen (z.B.: Doppelbesteue

rungsabkommen) verwendet wird, das Auslangen gefunden werden 

können. 
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Diese Bedenken des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages 

wurden aber gesondert in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Meldegesetz 1991, das Wählerevidenz

gesetz 1973, das Volksbegehrengesetz 1973, die Nationalrats

Wahlordnung 1992, das Volksbefragungsgesetz 1989 und das Volks

zählungsgesetz 1980 geändert werden sollen (Hauptwohnsitzge

setz) bereits zum Ausdruck gebracht. Auf die dortige Stellung

nahme wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 

Abgesehen davon bestehen gegen das vorliegende legistische Vor

haben keine Bedenken aus verfassungsrechtlicher Sicht. 

Wien, am 30. September 1993 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Cr. SCbqpich 
Für die Ric:1',:C:;~'it C8~ Ac13Tsrtigung 
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